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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.03.2007

Norm

ZPO §477 Abs1 Z4

ABGB §1333 Abs3

JN §54 Abs2

Rechtssatz

1. Keine Nichtigkeit nach § 477 Abs 1 Z 4 ZPO, wenn durch die nachfolgende Beteiligung einer Partei am Verfahren eine

möglicherweise ungesetzliche vorherige Zustellung saniert wird.

2. Zur Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit von Inkassomaßnahmen (hier: Beiziehung eines Inkassobüros bei einer

geringfügigen Forderung).
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